
Hygienekonzept für die 

Jahnturnhalle der TG Biblis 

 

Der Vorstand weist darauf hin, dass die Grundlage für jeglichen Sportbetrieb die 

geltende Bestimmung des Landes Hessen (Verordnung zur Beschränkung sozialer 

Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-

Pandemie) sowie die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes ist.  
 

Aufgrund der neuesten Änderung der Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungs - 

verordnung der Hessischen Landesregierung gilt folgende neue Regel zu  

den Kontaktbeschränkungen: 
 

Der Vereinssport ist wieder ohne eine Beschränkung der Personenzahl möglich. 

Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern muss der Mindestabstand im Trainings- 

und Wettkampfbetrieb somit nicht mehr, sollte aber wo es möglich ist, eingehalten  

werden. 

 

Der Trainingsbetrieb ist in der Jahnturnhalle gestattet: 
 

-  wenn Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden. Die 

Durchsetzung der Einhaltung Corona-relevanter Hygienevorschriften obliegt den 

jeweiligen Übungsleitern. Dabei sind die spezifischen Regeln der Sportverbände zu 

berücksichtigen. 
 

- die Sportler*innen vor dem ersten Hallentraining über die Hygiene-Verhaltensregeln 

vom Übungsleiter informiert sind. 
 

- vor dem ersten Hallentraining  jeder Teilnehmer/in, einmalig, die 
Einverständniserklärung unterschrieben hat, sonst kann nicht am Training 
teilgenommen werden. 
 

- zu jeder Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste geführt wird. 

 

Zum Schutz aller Sportler, Trainer*innen und Übungsleiter*innen vor einer 

weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus sind die folgenden 

Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten:  
 

- Das Betreten des Foyers und der dortige Aufenthalt ist nur mit Schutzmaske 

gestattet. Diese kann abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5m 

hergestellt werden kann. Distanzregeln einhalten! 

 



- Es dürfen sich nicht mehr als 10 Personen, gleichzeitig im Foyer aufhalten! 
 

- In der Halle sind nicht mehr als 20 Personen + 1 Übungsleiter gestattet! 
 

- Im Kraftraum dürfen sich nur 4 Personen + 1 Übungsleiter aufhalten! 
 

- Begleitpersonen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte dürfen die Halle nicht betreten 

und sich auch nicht länger als nötig im Foyer aufhalten. 
 

- Die Sportler/innen sollten in Trainingskleidung zum Training kommen, da die 

Umkleide- und Duschräume nur begrenzt genutzt werden können. 
 

- Vor dem Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren! 
 

- Es ist möglichst nur mit persönlichen Matten und Sportgeräten zu trainieren. 
  

- Nach dem Benutzen vereinseigener Sportgeräte sind diese zu desinfizieren. 
 

- Zwischen den Sportlern sollte ein Abstand von 2m eingehalten werden. Ein Abstand 

von1,5 bis 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt trotz der neuesten 

Lockerung dennoch dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich 

zu reduzieren. 
 

- In den Sanitärbereichen ist unbedingt auf den Abstand von 1,5m zu achten, ist der 

Abstand nicht einzuhalten gilt die Maskenpflicht. 
 

- Das Nutzen der Dusch-und Umkleideräume muss zeitlich auf das unbedingt 

erforderliche Maß begrenzt werden. Das Zusammensitzen in den Umkleideräumen 

ist zu vermeiden. In den Umkleideräumen dürfen sich, Männerumkleide bis 5/ 

Duschbereich bis 2 Personen und in der Damenumkleide bis 4/ Duschbereich bis 2 

Personen aufhalten. 
 

- Toiletten nicht mehr als 2 Personen. 
 

- Händedesinfektion beim Betreten der Halle sowie gründliches Händewaschen nach 

dem Aufsuchen der Sanitäranlagen sind einzuhalten. 

 


